
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Betreuungsordnung 
 
Die Mitgliedschaft im Verein „Betreute Grundschule Owschlag e.V.“ ist keine Voraussetzung  
für die Inanspruchnahme der Schülerbetreuung. 
 

Betreuungszeiten 
 
vor der Schule         Mo – Fr        07:00 - 08:00 Uhr 

nach der Schule         Mo – Do       12:00 - 16:00 Uhr 
        Fr            12:00 - 15:00 Uhr 

 
- vor und nach dem planmäßigen Unterricht 

- bei kurz- oder langfristigem Stundenausfall 

- an Brückentagen und Ferienwochen 
(nur nach Absprache mit den Eltern und dem Vorstand) 

 

Betreuungsentgelt 
 

Aus organisatorischen Gründen muss das Betreuungsentgelt per Lastschrift eingezogen werden. 
Der Beitrag ist monatlich im Voraus zu zahlen. 
Auch während der Schulferien ist der Beitrag zu zahlen. 
 
Es kann zwischen folgenden Betreuungszeiten gewählt werden: 
 

 Vereinsmitglieder Nicht-Mitglieder 
bei mehr  
als 1 Kind  

ganzer Monat 
(an allen Schultagen im Monat) 85,- € 100,- € 75,- € 

halber Monat                             
(d.h. die Hälfte der Schultage im Monat) 55,- € 65,- € 45,- € 

max. 5 Tage im Monat 33,- € 40,- € 30,- € 

„Notfallgeld“ 10,- € 10,- €  
 

Kündigungen und Änderungen: 

Kündigungen und Änderungen sind in schriftlicher Form unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 4 Wochen zum Schulhalbjahr bzw. zum Schuljahresende möglich. (Das Geschäftsjahr 
beginnt am 01. August und endet am 31. Juli) 
 

 

Allgemeines 

Die Betreuung beginnt mit der Einschulung Ihres Kindes und endet automatisch mit Abschluss 
der 4ten Klasse; über Sonder- bzw. Notfälle entscheidet der Vorstand! 
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